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VdK fordert deutlich mehr kommunale 
Behindertenbeauftragte 
Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung 
 

 

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember fordert der 

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen die flächendeckende Berufung kommunaler 

Behindertenbeauftragter. „Zehn Prozent der in Hessen und Thüringen lebenden Menschen 

sind schwerbehindert. Um uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 

können, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht, brauchen sie mehr 

Unterstützung vor Ort“, sagt der VdK-Landesvorsitzende Paul Weimann. „Deshalb fordern 

wir für jede Kommune einen hauptberuflichen Behindertenbeauftragten.“ 

 

Als unabhängige Ansprechpartner sollten die Beauftragten die Interessen der Menschen mit 

Behinderungen aktiv vertreten. Entscheidend für den VdK-Landesvorsitzenden: „Sie müssen 

vor Ort präsent sein, damit die Betroffenen keine weiten Wege zurücklegen müssen, um sich 

beraten zu lassen.“ Der Bedarf ist groß, und dementsprechend ist das Aufgabenfeld weit. 

Hilfe bei der Suche nach einer barrierefreien Wohnung und die Organisation einer 

Fahrgelegenheit für Menschen im Rollstuhl gehören genauso dazu wie die Schaffung 

barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln oder die Unterstützung 

bei Schwierigkeiten mit Behörden. „Schon diese wenigen Beispiele zeigen, wie wichtig 

kommunale Behindertenbeauftragte sind, um die Inklusion voranzubringen“, so Weimann. 

 

Momentan sind Behindertenbeauftragte nur auf Kreisebene weitgehend flächendeckend 

installiert, in kleineren Städten und Kommunen fehlen sie oft. Die Gesetzgebung sieht 

sowohl in Hessen als auch in Thüringen ihre Einsetzung vor, allerdings nicht verpflichtend. 

„Die Landesregierungen müssen deutlich mehr tun, um die Kommunen von der Wichtigkeit 

der Behindertenbeauftragten zu überzeugen“, betont Paul Weimann. Dass das Thüringer 

Sozialministerium für die Einrichtung von kommunalen Behindertenbeauftragten im aktuellen 

Haushalt Mittel in Höhe von 700.000 Euro bereitstellt, sei begrüßenswert. „Genauso wichtig 

wie Fördergelder und organisatorische Unterstützung ist aber die Überzeugungsarbeit“, sagt 

Paul Weimann. „Die Landesregierungen müssen auf kommunaler Ebene massiv für die 

Installierung von Behindertenbeauftragten werben.“ 
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